
Bundesbeschluss 172.030.4
betreffend die Genehmigung des internationalen Haager
Übereinkommens zur Befreiung ausländischer
öffentlicher Urkunden von der Beglaubigung

vom 27. April 1972

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

gestützt auf die Artikel 8 und 85 Ziffer 5 der Bundesverfassung1),
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 11. August 19712)

beschliesst:

Art. 1
1 Das Haager Übereinkommen vom 5. Oktober 19613) zur Befreiung ausländischer
öffentlicher Urkunden von der Beglaubigung, das am gleichen Tag von der Schweiz
unterzeichnet wurde, wird genehmigt.
2 Der Bundesrat wird ermächtigt, es zu ratifizieren.

Art. 2
Die Zuständigkeit zur Ausstellung der Apostille wird gemäss Artikel 6 des Über-
einkommens den kantonalen Staatskanzleien und der Bundeskanzlei zugewiesen.
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